
Beönri,innung ( $ 9 .Rbs 8 ]3BauG) 3i. Okt. 1978 <:Z;

zum Bebauung;sp]-an der Stadt Deidesheim Ost ll

1. 89JO: qr+e s
Im Stadtgebiet sind baureihe Grundstücl(e erschöpft. Um ded
dringen(lIeH Bedarf bebaubarer Grundstücke ooerecht zu werdend
wurde unter Äbvägung der öffentlichen und privaten Belange
besch].ossen9 den Bebauungsp]an aLtfzuste].len und mit dessen
Verwirklichung sofort zu beginnen. ]:r enthält nur soweit
erforderlich ]i'estsetzungen zuF städtebaulichen Ordnung clans

im Ge].tungobereich liegenden't Stadtgebietes und er entspricht
dem auf un$1?pJ:a.n.

Der ]3ebauunoasplan \'/ird wie folgt geändert

Die gep]-ante diagonal durch das P]angebiet ver].aufende
Straße wird herausgenommen und auf den Ostrand des Ge-
bietes auf den Verlauf de8 bestehenden Hach,gweges ent-
sprechend der mit dem Straßenbauamt abgestimmten Planunua
verlegt .

2 jlq:te des PlanungsggPieteß im größeren ]liaunl

Das Planunuosgebiet erstrec]ct sich Öst].Ich der }=reisstraf3e.
die Deidesheim mit Rippe.r'tsberg verbindet und umfaßt eine
Fläche von ca. 6,2 ha. Es v/ird im Süden begrenzt durcti das
Gelände der Hauptschule und, östlich daran arsch.Liebend.
durch das in Ent\-/icklung befindliche Planungsë3ebiet Ost l
Topographisch vitä das Gebiet begrenzt durch z\,.rei in veit-.
ëistlicher Richtung verlaufende Gräben. Das Gelände ist eben,
die mittlere höhe liegt bei etwa 110 rn über ]T]-{.

13. Beschaffenheilt des P].anungsgebie-t;es - Grundstücke
Es ist ein ebenen Ge].ände
Das IE)lanungsgebiet umfaßt di.e Grundstücke :

a) bebaute Grundsti.icl=e

PI.-lJr.: 3182/1, 15182/2, 13180/1, 3179/1 bis 3179/6
2
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3179/89 13179/54, 13181/13 3180/4, 3179/155 bj-s 13179/139,

3179/17, 3179/62 bi-s 13179/67, 3179/74 bj-s 13179/79,
3179/51, 13179/5P, 3179/P4, 15179/83, 3179/8:+

])) unbebaute Grundstücke :

]']..ITr. 151815/1 ) 13180/3i 13179/47, 3179/48, 3179/41,
3179/26, 3179/53, 3179/84, 3178/8, 3177, 13178,

15175/2p 3175/ip 31749 1317131 3168 bis 31'71, 3131/3

c ) Strg:then

Im Vogelsa!'LZ.;: P].Nr. 13179/19P RieB]-ing-'Weg PI.-}ir. 13149

und 13179/46, Silvaner \.reg P]-.Nr. 13179/55, Traminer l:/eg
P]..-]]]r. 15179/25) Zyrikus-Weg P]..-]llr. 13179/22,
Portugiesen-Str. P].-]fr. 13178/21 u. 3177/4,
Burgunder-Str. 3179/27 u. 3176/6

4.

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Teilung der im
Ge]-tungsbereich liegenden Grundstücke. Die Gemeinde kann nach'
Maßgabe eine Umlegung anordnen und soweit erforderlich durch-
führen [assen. ])ie F]ächen für den Gemeindebedarf sind in das
Eigentum der Gemeinde zu übertragen.

5 . Sicherung der Erschließung
Die Anlagen fur Strom, W'asset und Abwasser, sowie Straßenaus-
bau,werden entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und
des Verkehrs hergestellt und 60llen bis zur Fertigstellung der
baulichen Anlagen benutzbar sein. Die jev/eiligen Erschließungs
beiträge werden aufgrund von Gemeindesatzungen erlaoben.

6. Kostenanteil der Gemeinde
Zur Verwirklichung der Änderung der städtebaulichen Maßnahme
verbleiben der Stadt voraussichtlich keine Kosten.
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